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Einleitung

Am 20. Mai 2014 hat das LG Braunschweig die Amtshaftungsklage eines
Sprossenherstellers abgewiesen, der behauptete, infolge staatlicher Warnungen
im Zusammenhang mit der 2011 aufgetretenen EHEC-Epidemie einen Schaden
in annähernd siebenstelliger Höhe erlitten zu haben.1 Vor dem Hintergrund des-
sen, dass es sich um die schlimmste bakteriell verursachte Erkrankungswelle in
Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg handelte2 und es daher eines effektiven
Schutzes der Bevölkerung bedurfte, eine zumindest im „Ergebnis“ plausible Ent-
scheidung. Dennoch gibt das Urteil – und das nicht nur weil das Gericht trotz
zweifelhafter Ermächtigungsgrundlage für die Warnungen sowie nachgewiesener
Umsatzeinbußen des Klägers weder von einer Amtspflichtverletzung noch von
einem kausalen Schaden ausging – Anlass dazu, einige grundlegende Fragen zu
stellen: Unter welchen Voraussetzungen ist es gerechtfertigt, den Staat trotz des
Zeitdrucks, unter dem die Behörden häufig stehen, oftmals unklarer Sachverhalte
und vorangegangener Berichterstattungen in den Medien in die Haftungsverant-
wortung zu nehmen? Was wäre bei Verzicht auf eine Warnung gewesen? Hätten
dann erkrankte Sprossenkonsumenten erfolgreich Amtshaftungsklage erheben
können? Wie wäre demgegenüber eine behördliche Information ohne Gesund-
heitsbezug, z. B. zum Täuschungsschutz der Bevölkerung vor der unzulässigen
Deklaration einer Ware als „Bio-Produkt“, zu bewerten? Ist es zulässig, behörd-
liche Restaurantbewertungen als „Smiley“ im Internet zu veröffentlichen? Wie
können gegenläufige Interessen von Verbrauchern und Unternehmern in einen
angemessenen Ausgleich gebracht werden?

Fast 14 Jahre nach den Verfassungsbeschwerden Glykol und Osho3 sowie über
25 Jahre nach dem Birkel-Urteil des OLG Stuttgart4 zeigen diese Beispiele, dass
weder die behördliche Informationstätigkeit im Allgemeinen noch ihre spezielle
staatshaftungsrechtliche Dimension an Brisanz verloren haben. Neue Probleme
sind durch die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten der Informationsvermittlung
über das Internet entstanden. Geprägt wird die Diskussion zudem seit einigen
Jahren durch die Möglichkeit, staatliche Stellen per Antrag zur Informationsge-
währung zu verpflichten. Nicht zuletzt ist es das Unionsrecht, welches an vielfäl-
tiger Stelle Neubewertungen erzwingt.

1 LG Braunschweig, LRE 67, 453 ff.
2 LG Braunschweig, LRE 67, 453 (454 Rn. 4).
3 BVerfGE 105, 252 ff. und 279 ff.
4 OLG Stuttgart, NJW 1990, 2690 ff.



Um die Vielzahl möglicher Konflikte auflösen zu können, ist es unentbehrlich,
klare Leitlinien zu formulieren, wieviel Fehlertoleranz dem Staat zu gewähren
ist und welche Risiken demgegenüber geschädigte Verbraucher oder Unterneh-
mer zu tragen haben. Denn wird der Staat informierend tätig, vollzieht er eine
„Gratwanderung“5. Auf der einen Seite kann die Bevölkerung durch behördliche
Informationen effektiv auf Risiken und Gefahren aufmerksam gemacht werden.
Erst durch die nötigen Informationen wird der Einzelne6 gegenüber der Verwal-
tung in eine mündige und aktive Position versetzt.7 Falsche oder unterlassene
Informationen sind demgegenüber dazu geeignet, erhebliche Gesundheitsschäden
zu verursachen. Auf der anderen Seite können negative Restaurantbewertungen,
Meldungen über Umweltbelastungen oder (vermeintlich) gesundheitsschädliche
Lebensmittel für betroffene Unternehmen nicht nur mit Umsatzeinbußen verbun-
den sein, sondern gar existenzvernichtende Folgen haben. Zwischen diesen bei-
den Polen befinden sich die zuständigen staatlichen Stellen. Bei jeder Entschei-
dung über die Veröffentlichung einer Information müssen sie den Schaden, der
aus einer Untätigkeit resultieren kann gegen denjenigen abwägen, welchen ein
Tätigwerden mit sich bringt.8 Eine Haftung droht sowohl gegenüber Verbrau-
chern als auch gegenüber Unternehmern.9 Nicht nur unterlassene, sondern auch
unberechtigt erteilte bzw. falsche Informationen können Ersatzansprüche aus-
lösen.10

Ziel vorliegender Arbeit ist es, Vorschläge zur Lösung dieses Dilemmas11 zu
unterbreiten, die eingangs gestellten Fragen zu beantworten und damit einen Bei-
trag zur Systematisierung des Staatshaftungsrechts zu leisten. Im ersten Teil wer-
den die verfassungs- bzw. grundrechtlichen Determinanten behördlicher Informa-
tionstätigkeit untersucht. Da es sich um eine stark unionsrechtlich geprägte Mate-
rie handelt, gilt dies nicht nur für die Grundrechtspositionen des GG, sondern
auch für diejenigen der GRCh. Aus diesem Grund findet zuvor eine Abgrenzung
der beiden Grundrechtssysteme statt. Die Untersuchung der maßgeblichen Ver-
fassungspositionen beinhaltet auch eine Darstellung der Kontroverse über die
Eingriffsqualität staatlicher Informationen.

Dies allerdings primär aus Gründen der Vollständigkeit. Denn Gegenstand der
Arbeit ist die behördliche Informationstätigkeit auf Grundlage einfachgesetzli-

30 Einleitung

5 Tremml/Luber, NJW 2013, 262 (264). Ähnlich: Frenz, ZG 2002, 226 (232).
6 Auf die zusätzliche Nennung weiblicher Personenbezeichnungen wird allein aus

Gründen der Übersichtlichkeit bzw. besseren Lesbarkeit verzichtet.
7 Roßnagel, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), 257 (266).
8 Tremml/Luber, NJW 2013, 262 (264). Vgl. auch: Wagner, PHi 2012, 2 (3).
9 Henning, EFFLRev. 2009, 329 (334).
10 Henning, EFFLRev. 2009, 329 (334); Stein/Itzel/Schwall, Rn. 761.
11 Leidinger, DÖV 1993, 925 (926). Nach Wagner, PHi 2012, 2 (3) befinden sich die

Behörden zwischen „Scylla und Charybdis“. Siehe auch: Schucht, in: Klindt (Hrsg.),
ProdSG, § 26, Rn. 214.



cher Ermächtigungen. Die Diskussion über Veröffentlichungen der Bundesregie-
rung unter Berufung auf ihre Staatsleitungsaufgabe lässt sich darauf nur begrenzt
übertragen und wird daher auch nur am Rande thematisiert. Vergleichbares gilt
für die Osho-Rspr. Zwar darf sie in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt blei-
ben, doch beschränkt sich diese Arbeit auf die im weitesten Sinne marktbezogene
Informationstätigkeit i. S.d. Glykol-Entscheidung. Nicht thematisiert werden da-
her Veröffentlichungen über Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften bzw.
die damit verbundenen Grundrechtspositionen. Gleiches gilt für ehr- oder persön-
lichkeitsverletzende Äußerungen über natürliche Personen ohne Marktbezug.

Im Anschluss an die Untersuchung des verfassungsrechtlichen Rahmens wer-
den im zweiten Teil der Arbeit die wichtigsten einfachgesetzlichen Regelungen
im Bereich des Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutzes unter besonde-
rer Berücksichtigung bzw. exemplarischer Darstellung des Informationsfreiheits-
gesetzes (IFG), des Umweltinformationsgesetzes (UIG), des Verbraucherinfor-
mationsgesetzes (VIG), des Lebens- und Futtermittelgesetzbuchs (LFGB) sowie
des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) dargestellt.

Das Zentrum der Untersuchung bildet der dritte Teil, in dem die zuvor – ins-
besondere im ersten Teil – gewonnenen Erkenntnisse auf die Ebene des Staats-
haftungsrechts übertragen werden. Unter Differenzierung zwischen aktivem und
antragsgebundenem Informationshandeln werden die de lege lata bestehenden
Rechtsschutzmöglichkeiten sowohl geschädigter Verbraucher als auch geschädig-
ter Unternehmer dargestellt. Den Mittelpunkt bildet die Untersuchung des Amts-
haftungsanspruchs, an den eine solche der rechtsgüterspezifischen Entschädi-
gungsansprüche sowie des Folgenbeseitigungs- und des Unterlassungsanspruchs
anschließt.

Im vierten Teil wird die unionsrechtliche Haftungsdimension beleuchtet. Es
wird aufgezeigt, in welchen Fällen im hier maßgeblichen Bereich eine Haftung
der Union selbst bzw. eine Haftung der Mitgliedstaaten bei Verstößen gegen
Unionsrecht in Betracht kommt und welche Erfolgsaussichten die so eröffneten
Möglichkeiten für Geschädigte haben.

Die Arbeit schließt mit einer Bewertung der gegenwärtigen Rechtslage bzw.
der Kritik am geltenden Staatshaftungsrecht sowie einer Zusammenfassung der
gewonnenen Ergebnisse in Form von Thesen.
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